
Arbeit und Soziales - Was ändert sich 2009?

Sozialabgaben

Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung sinkt zum 1. Januar 2009 von 3,3 auf 2,8 Prozent. 
Im Gegenzug wird für viele die Gesetzliche Krankenversicherung teurer: Für den neuen 
Gesundheitsfonds ist erstmals ein einheitlicher Beitragssatz festgesetzt: Er beträgt 15,5 Prozent. Das 
sind gegenüber dem bisherigen Durchschnittsbeitrag aller Krankenkassen etwa 0,5 Punkte mehr. 
Gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tragen ist der paritätische Beitragssatz von 14,6 
Prozent. Die Kassenmitglieder werden zusätzlich noch mit 0,9 Prozent Sonderbeitrag belastet.

Bemessungsgrenzen

Die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der Beiträge vom Bruttoeinkommen zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung fällig werden, steigt wie üblich zum 1. Januar: In Ostdeutschland von 
monatlich 4500 Euro auf 4550 Euro, in Westdeutschland von 5300 Euro auf 5400. In der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung beträgt die neue Beitragsbemessungsgrenze bundeseinheitlich 
3675 Euro (2008: 3600 Euro).

Durch die Anhebung werden die Sozialversicherungen bei jenen um bis zu 20 Euro monatlich teurer, 
deren Bruttoverdienst über der jeweiligen Grenze liegt. In der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung steigt zudem die Versicherungspflichtgrenze von 4012,50 auf 4050 Euro. Nur 
derjenige, dessen Einkommen in drei aufeinanderfolgenden Jahren über der jeweiligen 
Versicherungspflichtgrenze liegt, kann sich noch privat versichern.

Wohngeld / Heizkosten

Das Wohngeld wird für ärmere Familien und Rentner erhöht: Von im Schnitt 90 auf 142 Euro im 
Monat. Erstmals richtet sich die Wohnhilfe dann auch nach der Entwicklung der Heizkosten. Diese 
sind stark gestiegen. Deshalb erhalten die jetzigen Empfänger von Wohngeld gesondert und 
rückwirkend für das vierte Quartal 2008 einen einmaligen Anspruch auf einen nach Familiengröße 
gestaffelten pauschalen Heizkosten-Zuschuss.

Er soll erst mit den Nebenkosten-Abrechnungen im Frühjahr ausgezahlt werden: Für eine Person 100 
Euro, für zwei Personen 130 und für jede weitere 25 Euro.

Kindergeld / Kinderfreibetrag

Das Kindergeld für das erste und zweite Kind steigt auf 164 Euro monatlich, für das dritte Kind auf 170 
Euro.
Für das vierte und jedes weitere Kind beträgt das Kindergeld 195 Euro. Der steuerliche 
Kinderfreibetrag steigt auf 3864 Euro - zusammen mit dem Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf sind es zusammen 6024 Euro.



Schulbedarf

Kinder von Hartz-IV-Empfängern erhalten künftig bis zum zehnten Schuljahr jeweils zu Beginn des 
Schuljahres 100 Euro. Das nennt sich "Schulbedarfspaket".

Erbschaftssteuer

Nach dem neuen Erbschaft- und Schenkungsrecht werden Betriebsvermögen und Immobilien höher 
bewertet werden. Witwer, Witwen, eingetragene Lebenspartner und Kinder können aber ein 
Wohnhaus steuerfrei erben oder geschenkt bekommen, wenn sie dieses zehn Jahre lang weiter 
bewohnen. Zudem wird für Ehegatten der Freibetrag auf 500.000 Euro angehoben, für Kinder auf 400 
000 und für Enkel auf 200.000 Euro. Geschwister, Neffen und Nichten müssen wie andere Erben 
mehr Steuer zahlen, auch wenn der Freibetrag steigt.

Eingetragene Lebenspartner können 500.000 Euro steuerfrei erben. Das Erben von Firmen bleibt 
steuerfrei, wenn der Betrieb zehn Jahre lang fortgeführt wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. 
Bei einer siebenjährigen Haltefrist fallen 15 Prozent Steuern an. (dpa)


